
Öffentliche Bekanntmachung
der Gemeinde Jossgrund

2. Satzung zur Änderung der 
HAUPTSATZUNG 

der Gemeinde Jossgrund
Aufgrund des § 6 der Hessischen Qemeindeordnung in der Fassung: der 
Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBII S. 142}. zufetzt geändert durch 
Art. 2 des Gesetzes vom 16.02.2023 fGVBI. S. 90, 93|i, hal die Gemeinde
vertretung der Gemeinde Jossgrund am 26.02.2024 folgende 2. Salzung 
zur Änderung der Hauptsalzung vom 10.DB.2011 beschlossen:

Artikel 1

Der § 5 Öffentliche Bekanntmachungen wird um folgenden Abs, 3a erganzi; 
Die Veröffentlichung der Entwürfe dar Bauleilplane (Bebauungspläne oder 
Flächennutzungspfäne) nach § 3 Abs. 2 BauGB ist unter .Angabe der (ntcr- 
nelselle oder lntemetadress.a und Dauer der Veröffenilichungsfrist sowie An
gaben dazu, welche Arien umweltbezogenier Inföffnalionen verfügbar sind, 
vor Beginn der Veröttentiichungsfrisf öffentlich bekannt zu machen. Diese 
Bekanntmachung muss darüber hinaus den Gegenstand (genaue Bezeich
nung des Entwurfs) benennen. Die Dauer der Veröffentlichung besümml sich 
nach § 3 Ate. 2 S,1 BauGB. In der Bekanntmachung ist darauf hinsuweisen,
1. dass Stellungnahmen während der Dauer der veräffentlichungsfrist ab
gegeben werden können,
? dass Steifung nahmen elektronisch übermittelt werden sollen, bei Be- 

' aber auch auf anderem Weg abgegeben werden können, 
w. dass nicht fristgerecht abgegebene Siel lungnahmen bei der Beschluss
fassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können und 
4. welche anderen leicht zu erreichenden Zugangsmöglichkeiten nach § 3 
Abs, 2 Salz 2 BauGB bestehen.
Daneben sind nach Maßgabe des § 3 Abs, 2 S, 5 BauGB der Inhalt dieser 
Bekanntmachung in das Internet einzustellen: die zu veröffentlichenden 
Unterlagen und der Inhalt der Bc-kanntmachung sind über das zentrale In
tern etportal des Landes zugänglich zu machen.

Artikel 2

Drese 2. Salzung zur Änderung der Hauptsalzung vom 1Q.OS.20111rilt am 
Tage nach Ihrer Veröffentlichung in Kraft.

Ausfertigungsvermerk;
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Salzung mil dem hierzu ergangenen 
Besch'uss. der Gemeindevertretung übercirtstimmt und dass die für die 
Rechtswirksamkeit maßgebenden Vcrfahrensvofschriften eingebauten wurden,

Jossgrund, den 27.02,2024 
Victor Röder 

Bürgermeister


